
SAM – School:Award:Music 

Ausschreibung von Auszeichnungen für musikalisches Engagement an Schulen 

in NRW  

Musik bewegt, verbindet – und verdient Anerkennung! Ab dem Schuljahr 2025/2026 

vergeben der Landesmusikrat NRW und der Bundesverband Musikunterricht NRW erstmals 

den „SAM – School:Award:Music“: Eine neue Auszeichnung für Schüler*innen, die sich in 

besonderer Weise im schulischen Musikleben engagieren. Alle Grundschulen und 

weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen sind eingeladen, sich an diesem Verfahren 

zu beteiligen und ihren musikalisch engagierten Nachwuchs auszuzeichnen. 

Der Musikpreis stärkt junge Menschen, die  

• sich im Musikleben der Schule engagieren oder  

• durch herausragende Leistungen im Fach Musik oder  

• durch besonderes Engagement in Ensembles, AGs, Veranstaltungen oder im 

Hintergrund schulischer Musikprojekte  

verdient gemacht haben. Ziel ist es, Eigeninitiative, Teamgeist und musikalisches Talent zu 

würdigen – nicht mit Geld, sondern durch persönliche Wertschätzung. 

Mehr denn je suchen junge Menschen in der heutigen Zeit nach Identität, Orientierung und 

Gemeinschaft, kulturelle Bildung hilft, einen guten Weg einzuschlagen und die ganze Schule 

mitzunehmen. Der Musikpreis setzt ein Zeichen: Musik zählt. Die öffentliche Anerkennung 

stärkt die Motivation, fördert die individuelle Entwicklung und hebt das Ansehen 

musikalischen Engagements in der gesamten Schulgemeinschaft. Gleichzeitig trägt der Preis 

zur Profilbildung von Schulen bei, die kulturelles Lernen in den Mittelpunkt stellen. 

Die Teilnahme ist einfach: Alle Schulen sind zur Nominierung aufgerufen. Die 

Fachkonferenzen Musik können bis zum 15. März 2026 zwei Schüler*innen mit kurzer 

Begründung vorschlagen. Ein Formblatt ist nicht notwendig. Eine Checkliste zur Nominierung 

ist zum Download beigefügt. 

Die Urkunden des Landesmusikrats werden den Schulen bis zum 1. Juni zugesandt – ideal für 

die feierliche Übergabe im Rahmen von Konzerten, Abschlussfeiern oder Schulfesten.  

Darüber hinaus vergeben der Landesmusikrat, der Bundesverband Musikunterricht NRW und 

der Verband Chor- und Ensembleleitung Deutschland jährlich Sonderpreise. Für die 

Ausschreibung 2026 sind dies: 

• Eine Kursteilnahme an einem Bildungsangebot in der Landesmusikakademie NRW in 

Heek-Nienborg (finanziert durch den Landesmusikrat NRW) 



• Eine entgeltfreie Teilnahme am Deutschen Schulmusikkongress 2027 in Bielefeld 

(finanziert durch den Bundesverband Musikunterricht NRW) 

• Eine entgeltfreie Teilnahme an der chor.com 1.-4. Oktober 2026 in Leipzig (finanziert 

durch Chor- und Ensembleleitung Deutschland). 

Vorschläge bitten wir, bis zum 15. März 2026 an Dr. Heike Stumpf im Landesmusikrat NRW 

zu senden, h.stumpf@lmr-nrw.de. 

Der „SAM – School:Award:Music“ soll mehr sein als eine Auszeichnung – ein Impuls für 

gelebte musikalische Kultur an unseren Schulen!  

Datenschutz 

Im Rahmen des „SAM – School:Award:Music“ werden personenbezogene Daten verarbeitet. 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e. V., 

vertreten durch die Geschäftsführung. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der 

Durchführung des Nominierungs-, Auswahl- und Auszeichnungsverfahrens sowie zur 

Organisation vergebener Sonderpreise. 

Verarbeitet werden nur die für die Nominierung erforderlichen Daten (Name der 

Schülerin/des Schülers, Schule, Jahrgangsstufe sowie eine kurze Begründung). Sensible 

personenbezogene Daten sind nicht zu übermitteln. 

Bei minderjährigen Personen ist die nominierende Schule gebeten sicherzustellen, dass die 

erforderlichen datenschutzrechtlichen Einwilligungen der Erziehungsberechtigten vorliegen. 

Dies gilt insbesondere für die Weitergabe der Daten an die Auslobenden sowie für die 

Ausstellung der Urkunde. 

Eine Veröffentlichung personenbezogener Daten (z. B. Name, Schule, Foto) im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit erfolgt bei minderjährigen Personen nur nach gesonderter, 

ausdrücklicher Einwilligung der Erziehungsberechtigten. 

Die personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des Auszeichnungsverfahrens 

gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Weitere 

Informationen zum Datenschutz sowie zu den Rechten der betroffenen Personen finden sich 

in der Datenschutzerklärung des Landesmusikrats NRW unter www.lmr-nrw.de 

http://www.lmr-nrw.de/

